
Beitragsordnung 2026 
Belziger SG Einheit e.V. 

 
(beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 27.03.2026) 

 
1. Jedes Mitglied der Belziger Sportgemeinschaft Einheit e.V. ist laut Satzung unserer 

Sportgemeinschaft verpflichtet, einen Jahresbeitrag für das laufende Geschäftsjahr zu 
entrichten. 

2. Der Jahresmitgliedsbeitrag setzt sich zusammen: 
a) Grundbeitrag: Dieser wird durch die Gesamtmitgliederversammlung beschlossen 

und dient zur Abführung des LSB- und KSB-Beitrages, zur Finanzierung der 
Versicherungsgebühren, sonstiger Verwaltungskosten, der Leistungstätigkeit und 
Bildung des Rücklagefonds. 

b) Zusatzbeitrag: Dieser wird durch die Mitgliederversammlung der 
Sektionen/Abteilungen festgelegt und wird 100%ig zur Absicherung der gesamten 
Sportarbeit in den Sektionen verwandt. 

3. Eine Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen erfolgt bei Vereinskündigung gem. § 5 Nr. 2 
unserer Satzung nicht. 

4. Termine und Abrechnung: 
Die Jahresbeiträge sind bis zum 31. März des laufenden Jahres zu entrichten und werden 
über den Sektionsschatzmeister/Sektionsleiter der Belziger SG Einheit abgerechnet. 

5. Bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages und zweimaliger Mahnung erfolgt der Ausschluss 
des Mitglieds laut § 5 Nr. 4 der Satzung unserer Sportgemeinschaft. 

6. Veränderungen des Beitragssatzes (Beitragsgruppe) eines Mitgliedes sind dem jeweiligen 
Abteilungs-/Sektionsleitungen und Schatzmeister zur Kenntnis zu geben. 

7. Über Einnahmen und Ausgaben besteht jährlich Rechenschaftspflicht durch die Abteilungs-
/Sektionsleitungen und SG-Vorstand (Mitgliederversammlung). 

8. Aktive Mitglieder, die in zwei oder mehreren Sektionen organisiert sind und Sport treiben, 
zahlen einmal den festgelegten Grundbeitrag und jeweils den Zusatzbeitrag der 
entsprechenden Sektion/Abteilung. 

9. Die Belziger SG Einheit e.V. erhebt eine einmalige und für alle Sektionen gleiche und 
verbindliche Aufnahmegebühr: 

Erwachsene:   10,00 Euro 
Jugendliche/Senioren:   5,00 Euro 
Kinder:     2,50 Euro 

10. Ernannte Ehrenmitglieder der Belziger SG Einheit e.V. unterliegen keiner Beitragspflicht. 
11. Später als im Januar eintretende Mitglieder zahlen zum Jahresbeitrag den monatlichen 

Anteil. 
12. Im Jahresgrundbeitrag ist eine Vereinshaftpflicht und Gruppenunfallversicherung enthalten 

sowie eine Kasko-Versicherung für alle Fahrzeughalter, die im Auftrag eines Vereins 
Transportleistungen übernehmen (z.B. Eltern, ÜL, Funktionäre) 

13. Mit der Unterschrift auf dem Aufnahmeantrag erkennt das Mitglied die Satzung, die Finanz- 
und Beitragsordnung an. 



Beitragsordnung 2026 Belziger SG Einheit e.V.
(beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 27.03.2026)
Sektion / Sportgruppen Grund- Zusatz- Gesamt

beitrag beitrag

Badminton
Jugendliche 8,00 16,00 24,00
Erwachsene 15,00 45,00 60,00
Senioren und Passive 10,00 20,00 30,00

Prävention
Senioren und Passive 10,00 35,00 45,00

Kraftsport
Jugendliche 8,00 92,00 100,00
Erwachsene 15,00 115,00 130,00

Tischtennis
Kinder 8,00 28,00 36,00
Jugendliche 8,00 40,00 48,00
Erwachsene 15,00 105,00 120,00
Senioren 10,00 56,00 66,00
Passive 10,00 32,00 42,00

Kegeln
Kinder 8,00 22,00 30,00
Jugendliche 8,00 32,00 40,00
aktive Erwachsene 15,00 105,00 120,00
passive Erwachsene 10,00 45,00 55,00
aktive Senioren 10,00 110,00 120,00
passive Senioren 10,00 45,00 55,00

Kinderturnen
Kinder und Jugendliche 8,00 52,00 60,00
Erwachsene 10,00 14,00 24,00

Volleyball
Kinder und Jugendliche 8,00 58,00 66,00
aktive Erwachsene 15,00 87,00 102,00
passive Erwachsene 10,00 56,00 66,00

Senioren 2
Aktive Mitglieder 10,00 40,00 50,00
Passive Mitglieder 10,00 40,00 50,00

Gymnastik 1
Kinder 8,00 4,00 12,00
Jugendliche 8,00 7,00 15,00
aktive Erwachsene 15,00 35,00 50,00
Senioren und passive Erwachsene 10,00 40,00 50,00

Gymnastik 2
Erwachsene 15,00 35,00 50,00
Senioren 10,00 20,00 30,00

Gymnastik 3
Kinder 8,00 4,00 12,00
Jugendliche 8,00 7,00 15,00
Erwachsene 15,00 27,00 42,00
Senioren 10,00 32,00 42,00

Passive Mitglieder
Als Passive Mitglieder gelten Rentner, Studenten, Auszubildende, Funktionäre, Schiedsrichter, Übungs-
leiter, Soldaten im Grundwehrdienst, Langzeitkranke, Behinderte, Arbeitslose sowie Mitglieder, die nicht
regelmäßig oder zeitweilig am Übungs-, Trainigs- oder Wettkampfbetrieb teilnehmen.

Alterseinteilung
Kinder   0 - 14 Jahre Erwachsene 19 - 60 Jahre
Jugendliche 15 - 18 Jahre Senioren über 60 Jahre




